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illustrierte Familienblatt und die lanbwirtschaftl. Mitteilungen

20 bei. _ _

Amt licher  Teil.
Au die Ortspolizeibehörde« des Kreises.

ES liegt Veranlassung vor, auf die genaue Beachtung der
RegieningS-Polizeiverordnung vom5. April 1907 — betr . das
Ketäubeu der Schlachttirre — (Reg.-Amtöblatt von 1907
S. 157/158) hinzuweisen.

Westerburg , den 11. Mat 1914.
l. 2408. _ Der Kaudrat.

An die Herren Bürgermeister von Guckheim, Irmtraut.
Kötbingeu, Rehe. Meidenhah«. Willmenrod und Keck.

Bis zum 23. d. MtS. ist mir anzuzeigen, ob die Kevisto«
der Drogeuschraube für 1914 bei dem Herrn Kreisarzt be¬
antragt ist.

Westerbur - , den 12. Mai 1914.
l. 2444, Der Kaudrat.

Diejenigen Herren Bürgermeister, welche mit der Einsendung
der Protokolls über die Nevifion der Gcmcindekasse für die Zeit
vom1. Januar bis 31. März 1914 noch im Rückstände sind,
werden an die baldige Einsendung deS Protokolls erinnert.

Westerburg, den9. Mai 1914.
Der Vorsttzeude des Kreisausschuffes

_ des Kreises Westerburg.
Der Johann Ehl ist zum Bürgermeister der Gemeinde Gold-

banse» wieder gewählt und heute von mir auf die Dauer von 8
Jahre» bestätigt morden.
_ Westerburg, den6. Mai 1914.
jC, 2645. •_ __ Der Kaudrat.

Der zum KultuSvorstehergehilfender Kultusgemeinde Westerburg
gewühlte Sattlermeister Leopold NeuhauS von hier wurde heute
von mir verpflichtet.
, Westerburg , den8. Mai 1914.
1 1835. Der Kaudrat.

Die an dem Grobhandelsplatz Frankfurt a. M. für den
Monat Mai 1914 festgcstellten, im Reichs- und Staatsanzeiger
vom5. d. Mts. Nr. 105 veröffentlichten Gctreidepreise betragen für
1* 100 Kilogramm ^

a. Weizen 20 Mk. 88 Pfg.
b. Roggen 16 Mk. 88 Pfg.
c. Hafer 17 Mk. 75 Pfg.

Wiesbaden , den6. Mai 1914.
__ _ Der Regieruugs -Vrastdeut.
. Der Milzbrand unter dem Viehbestände deS Karl Heinrich
Schmidt in Driedorf gilt als erloschen. Die s. Zt. getroffenen
Maßnahmen sind aufgehoben.

d,n 12, Mai 1914.

. Bekanntmachung,
?Et»estk-ud Auswaudseutschädiguuge « a» Samttie « für im
^ ' ichsheer. i« der Marine oder i» de« Schutztruppeu

eingestellte« Söhne . Uom 26 . Marz 4914.
. . Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 26. Marz 1914

nachstehenden Bestimmungen über die Gewährung von Aufwands-

entschädiguogen an Familien für im ReichSheer, in der Marine oder
in den Schutztruppen eiygestellten Söhne beschlossen:

8 1. Familien, von denen eheliche oder denen ehelichen gesetzlich
gleich,tehende Söhne durch Ableistung ihrer zwei- oder dreijährigen
Dienstpflicht im Reichsheer, in der Marine oder in den Schutztruppen
als Unteroffiziere oder Gemeine eine Gesamtdienstzeit von6 Jahre«
inrückgelegt haben, erhalten auf Verlangen Aufwaudseutfchädi-
guugerr in Höhe von 249 Mark jährlich für jedes weitere Dienst«
jahr eines jeden seiner gesetzlichen zwei- oder dreijährigen
Dienstpflicht genügenden Sohnes in denselben Dienstgraden. Auf
den Dienst in den Schutztruppen finden diese Bestimmungen ent»
sprechend Anwendung, falls die berechtigten Eltern, Großeltern oder
Stiefeltern (8 2) nicht ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
in dem Schutzgebiete haben.

Die Gesamtdienstzeit wird vom Tage der Einstellung bis zum
T^ge der Entlassung gerechnet, jedoch mit folgenden Maßgaben:

a) Bei Berechnung der sechsjährigen Gesamtdienstzeit bleibt die
Zeit einer Beurlaubung zur Disposition außer Betracht, so¬
weit sie drei Monate überschritten hat.

b) Für Mannschaften, die in der Zeit vom1. Oktober bis 31.
März eingestellt sind, gilt die gesetzliche Dienstzeit am bestim¬
mungsmäßigen HerbstentlassungStage des zweiten oder dritten
Dienstjahres als erfüllt. Für Mannschaften deS Heeres, die
in der Zeit vom1. April bis 30. September eingestellt find,
ist die zwei- oder dreijährige Dienstzeit tageweise vom Gin«
stellungstag ab zu berechnen; für Marinewannschaften gilt
die Dienstzeit in diesem Falle bereits mit der Märzentlassung
deS dritten Dienstjahres als erfüllt.

c)  Für unsichere Dienstpflichtige , aufgegriffene oder brotlose Re-
kruten des HeereS rechnet die Dienstzeit erst von dem auf die Ein-
stellung folgenden RekrsteneinstelluugStermin ab. Bet der
Marine gilt für Mannschaften der bezeichueten Art,

wenn sie in der Zeit vom1. Okt. bis 31. März eingestellt
sind, die Dienstzeit nach drei Jahre» vom 1. April ab
gerechnet als zurückgelegt,

wenn sie in der Zeit vom1. April bis 30. September ein
gestellt sind, nach drei Jahren vom1- Oktober ab ge¬
rechnet als zurückgelegt.

ä) Bei Volksschullehrern und Kandidaten deS Volksschulamts
welche ihre Befähiguag für daS Schulamt in vorschriftLmä»
ßiger Prüfung nachgewiesen haben(Wehrordnung8 9 Ziffer1),
wird die von ihnen abgcleistete kürzere Dienstzeit mitgerechoet,
sofern sie nicht alS Einjährig-Freiwillige gedient haben. DaS
gleiche gilt bezüglich der Dienstzeit der Trainsoldate» (Heer¬
ordnung8 13 Ziffer 3).
§ 2. Auf die Aufwandsentschädigungen haben Anspruch:

a) die Eltern oder der überlebende Elternteil.
Die Eltern haben in der Reget den Anspruch gemeinschaftlich

geltend zu machen. Als empfangsberechtigt für die Aufwandsent¬
schädigung gilt im Zweifel der Vater.

Leben die Eltern getrennt, so kanu der Anspruch von jedem
Elternteile geltend gemacht werde». In Fälle» dieser Art entschei¬
det die im 8 6 bezeichoete Behörde»ach billigem Ermeffe», welche«
Elternteile die AnfwandSentschädignng zukommt. Sie kann auch
die Aufwandsentschädigung unter die Eltern angemeffen teilen;

d) wenn die Eltern nicht vorhanden sind:
die Großeltern oder der überlebende Großelteruteil.
Der Anspruch der Großeltern besteht nur dann, wenn sie

erwerbsunfähig und bis zum Zeitpunkt der Einstellung von de«
Eiugestellten dauernd unterstützt worden sind.



Wird der Anspruch von deu Großeltern erhoben, so zählen
nur die Dienstzeiten von Söhnen desselben Abkömmlings;

c) Stiefeltern; diese sind in gleicher Weise wie Eltern berechtigt,
den Anspruch geltend zu machen, wenn ste vom Stiefsohn bis zu
seiner Einstellung dauernd unterstützt worden find. Sie gehen den
Großeltern vor. , , tL

Wird der Anspruch von Stiefeltern oder einem Stiefelteru-
teil erhoben, so kommen die Dienstzeiten voll- und halbbürtiger
Brüder deS Eingestellten in Anrechnung. n c t

§ 3. Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung ist bei der
Gemeindebehörde deS OrteS, in dem der Berechtigte seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, anzumelden. , f af . .

Hält sich der Berechtigte rm Ausland auf, so ist der Anspruch
bei der Gemeindebehörde deS letzten inländischen Aufenthaltsortes
des Berechtigten, in Ermangelung eines solchen bei der unteren
Verwaltungsbehörde anzumelden, in deren Bezirke der Sohn, dessen
Dienst den Anspruch auf Aufwandsentschädigung begründet, zur
Einstellung gelangt ist. . ..

§ 4. Die Gemeindebehörde prüft den Anspruch und füllt für
rede einzelne Familie einen Vordruck nach dem anliegenden Muster)
aus. Der Vordruck ist mit der Bescheinigung über die Anmeldung
des Anspruchs unverzüglicha« die untere Verwaltungsbehörde

^ Wird der Anspruchi« den Fällen deS8 3 Abs. 2 unmittel¬
bar bei der unteren Verwaltungsbehördeerhoben, so liegt dieser die
Prüfung des Anspruchs und die Ausfüllung deS Musters ob.
* § 5. Die bei der Gemeindebehörde erhobenen Ansprüche wer¬
den von der unteren Verwaltungsbehördenachgeprüft. Zu diesem
Zwecke ersucht ste die Truppen- (Stammarine-) Teile bei denen
die Söhne gedient-haben oder noch dienen, die Richtigkeit der An¬
gaben über die Dienstzeit und deu Eintritt in Heer, Marine oder
Schutztruppe zu bescheinigen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat die von ihr mit Prüfung?,
bescheiniguog versehenen Anmeldungen der uach8 6 zur Entschei¬
dung zuständigen Behörde unverzüglich einrureichen.

8 6 Die Entscheidung über den Anspruch trifft die Landes-
zentralbehörde oder die von ihr bezeichnete Behörde, welche auch
die Anweisung zur Zahlung erläßt. Die Auszahlung erfolgt durch
die von der Landeszentralbehördebezeichnete Kasse nach deu für
die Leistung anderer RetchsauSgaben geltenden Vorschriften.

tz7. Für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung wird
ein Mouatsbetrag von 20 Mk. zugrunde gelegt.

Die Zahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich am1. April und
1. Oktober jeden JahreS. „ . _ .

Beim Beginn oder Wegfall deS Anspruchs im Laufe eines
Monats ist der volle MonatSbetrag zahlbar.

8 8 Der Anspruch auf AufwandSeutschädigung soll von dem
Berechtigten innerhalb vier Wochen nach Eintritt des Sohnes,
deffeu Dienst in Heer, Marine oder Schutztruppe den EntschädigungS«
ansvruch begründet, angemeldet werden.

8 9 Der Anspruch erlischt mit der Entlastung oder mit dem
Tode des Sohnes, deffen Dienst den Entschädigungsanspruch be-

io . Die Geltendmachung des Anspruchs ist nach Ablauf
von sechs Monaten nach der Entlassung oder dem Tode deS be-
treffenden EohneS ausgeschloffen. . . .

8 11. Die Zahlung der Aufwandsentschädigung wird eingestellt
a) wenn und solange der dienende Sohn vor Ablauf seiner ge¬

setzlichen aktiven Dienstzeit zur Disposition seines Truppen-
(Stammarine») Teils beurlaubt ist,

b) wenn er sich dem Dienste länger als vier Wochen entzieht,
c) wenn er eine Freiheitsstrafe von mehr als sechswöchiger

Dauer verbüßt.
Stellt sich im Falle zu b nachträglich heraus, daß ein Ver¬

schulden nicht vorliegt, so wird die Aufwandsentschädigung vachge-

Die Zahlung der Aufwandsentschädigungunterbleibt in den
Fällen zu b undc für diejenigen Monate, in deven der dienende
Sohn länger als 10 Tage dem Dienste entzogen war, wobei8 l
Abs. 3 keine Anwendung findet. . _

§ 12 Die im8 6 bezeichnete» Behörden haben den Truppen-
(Stammarine-) Teilen diejenigen Mannschaften zu bezeichnen, deren
Familien Entschädigung gewährt wird. Die Truppen- (Stamuianne-)
Teile haben diese Behörden von der Entlastung oder dem Tode
solcher Mannschaften unverzüglich in Kenntnis zu fetzen. Das
gleiche gilt in den Fällen des § 11. „ , r

§ 13. Die Landeszentralbehördenhaben dem Reichskanzler
(Reichsamt des Innern) bis zum 15. Mai jeden Jahres eine Nach-
Weisung der im Laufe des verflossenen RechnungSiahres gezahlten
Aufwandsentschädigungen cinzurcichen. ^ . ar fu

§ 14. Die Frist für die Geltendmachung des Anspruchs(8
10) wird hinsichtlich solcher Mannschaften, deren Dienstzeit vor dem
1. April 1914 abläuft, bis zum 30. November 1914 verlängert.

8 15. Diese Bestimmungen haben so lang Geltung als der
Reichshaushaltsetat Mittel fürthre Durchführung zur Beifügung stellt.

Lerii«, den 26. März 1914.
^ Der R-ich- kaml-r. I . B.: Delbrück.

MuSer.
Anmeldung eines Anspruchs auf Aufwandseutschädig «« - .
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. . den.
Silit:
Untere Uerwiltuugobehöide:

*
lissr »id N»rii«rde« Autrizkiellers (Vater*), Mutter*),

Großvater*), Großmutter*), Stiefvater*), Stiefmutter*) :
Kejkichiing de» verwinLischiftlicheiUerhiltiiffeo zu dem«'»-

Z
! n

e

1.

Namentliches Verzeichnis der ehelichen Sohne (Stiefsohne,
Enkel) die ihrer aesetzlichen Dienstzeit im Reichsheer, in der
Marine oder der Schutztruppc als Unteroffiziere oder Ge¬

meine aenüacn oder genügt haben.
Name der

leiblichen

Eltern£e
SS
CS

Sopo
SP

oan
J:

03O
2

©
T3

e
am

Atilltär
ingestcllt

als' )

dienst

am

zeit
ntlaffen
all <w«,in) -)

f
Tru ppen-

Stammarine-)
Teil und
Standort

a. Vater
b. Mutter

2. a. Vater
d. Mutter

3.

~4.

6.

a. Vater
b. Mutter

Vater
b. Mutter
a Vater
b. Mutter

-L)er reniprum ua> »uiiuuiu/yuuimuviHu»« -v-- -----
darauf, daß der unter laufende Nummer. . . aufgeführte Sohn(©tief
sohn. Enkel) am . beim. . . eingestellt ist,
aijgeanlbit. Der Gemeiudevorstand.

*) Bei Ansprüchen von Großeltern ist die Erwerbsunfähigkeit und die
Tatsache der dauernden Unterstützung durch den Eingestellten, bei Ansprüche«
von Stiefeltern nur die Tatsache der dauernden Unterstützung zu bescheinigen.

Nichtzutreffendes ist zu durchstreichen.
' ) Z. B. als Ersatz, Freiwilliger, unsicherer Dienstpstichtiger, spater

ausaeariffener Rekrut, brotloser Rekrut, außerterminlich Gemusterter.
-) Z. B. wegen Ablaufs der gesetzlichen Dienstzeit, wegen DicnstuN'

' brauchbarkert, wegen Reklamation als Dispositionsurlauber.

HrtsstccLut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege

in der Stadt Westerburg.
Auf Grund des 8 13 der Städte -Ordnung der Provinz

Hessen-Nassau vom 4. August 1897, der §§ 1, 4 und 5 des
Gesetzes über die Reinigung der öffentlichen Wege vom 1. Im'
1912 (G. S . S . 187) und des Beschlusses der Stadtverordneten¬
versammlung vom 12. Januar 1914 wird für den Stadtbezw
Westerburg folgendes Ortsstatut erlassen.

8
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung aller inner¬

halb der geschlossenen Ortslage belegenen öffentlichen Wege wü'
den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke, gleichviel o°
diese bebaut oder unbebaut sind oder nicht, auferlegt . W]
Leistungsunfähigkeit der Eigentümer ist an ihrer Stelle die Ge¬
meinde zur polizeimäßigen Reinigung verpflichtet . Die Reinigung
pflicht erstreckt sich in der ganzen Frontlänge des Grundstua"
auf den Bürgersteig , ob befestigt oder unbefestigt, die RmnstelrM
die in diese führenden Abflußrinnen und auf den FahrdaM»
bis zur Mitte , ferner umfaßt sie die Befreiung der Wege uN"
Bürgersteige (einschließlich der Rinnen ) von Eis und Schnt'
die Bestreuung mit abstumpfenden Stoffen bei Glätte und w
Besprengung zur Verhinderung der Staubentwickelung.

8 2. (
Den Eigentümern (§ 1) werden solche zur Nutzung odt

! zum Gebrauch dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen
I bloß eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persöiE
< Dienstbarkeit zusteht. Jedoch werden den Eigentümern auch 0
- Wohnungsberechtigten (§ 1093 B . G . B .) gleichgestellt. {
i Als Eigentümer der angrenzenden Grundstücke im Slw

des § 1 Abs. 1 gelten auch diejenigen , deren Grundstücke
dem öffentlichen Wege nur durch einen schmalen, kein feJ*L
ständiges Grundstück bildenden Landstreifen oder durch
Graben getrennt sind, der als Zubehör des Weges anzusehen "

§ 3- , , 2
Die Grundeigentümer sind an erster Stelle , die nach, S

Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reinig
verpflichtet.
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Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten
ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit deren Zustim¬
mung durch schriftliche oder protokollarische Erklärung die Aus-
sthrung der Reinigung übernommen , so ist er zur polizeimäßigen
Reinigung öffentlich rechtlich verpflichtet . Dem Magistrat steht
das Recht zu in einzelnen Fällen gegen Zahlung einer be¬
stimmten Abgabe die Reinigungspflicht stadtseitig zu übernehmen.

8 4.
Die nach § 1, 2 und 3 Abs. 2 Verpflichteten können sich

gemeinschaftlich gegen die Haftpflicht versichern, die sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen nach
diesem Ortsstatut obliegenden Verpflichtung zur polizeimäßigen
Reinigung trifft . Der Magistrat ist auf Antrag verpflichtet, den
Abschluß einer solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung
mit dem Verpflichteten herbeizuführen.

§ 5-
Durch dieses Ortsstatut wird nicht berührt die gemäß § 1

Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes bestehende Verpflichtung des zur
Unterhaltung der Brücken, Durchlässe und ähnlicher Bauwerke
öffentlich-rechtlich Verpflichteten zu ihrer polizeimäßigen Reini¬
gung unterhalb der Oberfläche des Weges.

8 6.
Soweit eine Verpflichtung zur Straßenreinigung — und

War nicht auf die geschlossene Ortslage beschränkt — auf Grund
einer Observanz besteht, bleibt sie unbeschadet der Bestimmungen
dieses Ortsstatut nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli
1912 aufrecht erhalten.

§ 7.
Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

in Kraft.
Westerdnrg , den 13. Januar 1914.

Der Magistrat.
5686 gez. Kappel.

- * ^ *
Zu vorstehendem Ortsstatut wird die Zustimmung erteilt.
Westerdnrg , den 13. Januar 1914.

Die Polizeibehörde,
gez. Kappel.* *

B. A. 66
-A4.3—4'

Genehmigt.
Wiesbaden , den 1. Mai 1914.

Namens des Bezirksausschusses.
öürfHjcufcc*

* In Vertretung : (Unterschrift).
H«

Vorstehendes Ortsstatut wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

Westerburg , den 11. Mai 1914.
Der Magistrat.

__ Kappel._

^otizeiverorbnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen
vom 20. September 1867 (G. S . S . 1529) und des § 143 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 (G . S . S . 195) wird mit Zustimmung des Magistrats für
°en Bezirk der Stadt Westerburg folgende Polizeiverordnung
klaffen:

8 1.
T. Die nach dem Ortsstatut betr . die Reinigung der öffent-
"chen Wege in der Stadt Westerburg vom 13. Januar 1914 zur
polizeilichen Reinigung der öffentlichen Wege Verpflichteten müs-

den Bürgersteig einschließlich der Bordsteine , Straßenrinne
Und den Fahrdamm in der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen
Ausdehnung regelmäßig jede Woche wenigstens zweimal , näm-
uch Mittwochs und Samstags , sowie an dem Tage vor jedem
Netzlichen Feiertage vom 1. April bis Ende September in der

zwischen 5 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends , vom 1.
Oktober bis Ende März in der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nach-
Alttags kehren bezw. reinigen . Der Unrat ist wegzuschaffen, es
Jf verboten , Straßenschmutz , Schnee , Eis oder dergl . in die
sionalöffnungen zu kehren oder den Nachbarn zuzukehren oder
Muschieben. Bei trockener, frostsreier Witterung müssen die
^Ivaßen und Bürgersteige zur Verhütung der Staubentwickelung

der Reinigung gehörig mit Wasser besprengt werden.
8 2.

. Außer der im § 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung
eine besondere Reinigung zu erfolgen, wann und so oft eine

o^ Unreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürgersteige statt-
° künden hat , oder die Polizeibehörde eine solche fordert . Hier-
Ur!* ?üllt die Reinigung der Straßen an Sonn - und Feiertagen
'"chdem das Vieh ausgetrieben ist und die bis spätestens 9 Uhr
°igens erfolgt sein muß.

8 3.
Die Bürgersteige müssen im Winter stets sorgfältig vom

Schnee gereinigt und bei Schnee oder Eisglätte mit abstumpfen¬
den Mitteln (Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets frei
von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bürgersteige
mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten . Eis und
Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert werden , sondern
sind von den Reinigungspflichtigen sofort wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge des

Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die Straßen¬
rinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und so gereinigt
werden , daß das Wasser ungehindert Abzug hat . Die Anlegung
von Stauungen in den Rinnsteinen oder Gossen, überhaupt jede
Vorrichtung , die den raschen und ungehinderten Abfluß des
Wassers hindert , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein von Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Es ist verboten , in die Straßenrinnen und Straßengräben

Jauche , flüssige Abgänge aus Häusern (Haushaltungswasser usw.)
Höfen, gewerblichen Anlagen usw. abzuführen . Die Herstellung
von Einrichtungen auf Bürgersteigen , Straßenrinnen und Gräben,
dre dre Einführung solcher flüssigen Abgänge bezwecken, ist ver¬
boten . Derartige Anlagen sind auf Anordnung der Polizeibehörde
zu entfernen . Ferner ist das Lagern und Aufstellen jeglicher
Gegenstände auf den Bürgersteigen verboten.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe eintritt,
mit Geldstrafe bis zu 9 Mark oder im Unvermögensfalle mit
Haft bis zu 3 Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß § 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber
die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt straffrei,
wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Dasselbe gilt
auch hinsichtlich des zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteten,
der die Ausführung der Reinigung durch Privatvertrag einer
tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 7.
Diese Polizeiverordnung tritt nach erfolgter Veröffentlichung

in Kraft.
Mesterdnrg , den 11. Mai 1914.

Die Polizeiverwaltung.
6690 Kappel , Bürgermeister.

Konkursverfahren.
In dem Konkursverfahrende« Schmieds Friedrich Her¬

mann van U-nnkirche« ist zur Abnahme der Schlußrechnung des
Verwalter«, zur Erhebung von Einwendungen gegen bag Schluß-
Verzeichnis der bei der Verteilung zu berücksichtigendenForderuuge«
— und zur Befchlutzfaffung der Gläubiger über die nicht verwert,
baren Vermögensstücke— sowie zur Anhörung der Gläubiger über
die Erstattung der Auslageg und die Gewährung einer Vergütung
an die Mitglieder des GlSubigerauSschuffcS— der Schlußtermin auf
de« 28. Mai 1914, mittags 11 Uhr
vor dem Königlichen Amtsgerichte Hierselbst bestimmt.

Rennerod , den 5. Mai 1914. 5688
Der Gerichtsschreiber de« Königl . Am tsgericht - .

Wrftervurger Zmiedack
stets frisch bei 428

Ilhelm Seckatz Wv., Sädttrri4 Canbilatri.
Gesucht Bäckerei ob. geeignet.

HauS auchmit Wirtschaft.Gasthof.
Platz gleich. Off. uut. Betrieb 69
postl. Coblenz. 5675

Tüchtiges cvangel.

Dienstmädchen
sofort zu kleiner Familie gesucht.

Referendar Hanse« .
Cronberg b. Frankfurta. M.

Sckwemmsteinfabrik
lief . bil . Ia .Steine , Bimssand u. Cement-
dieien . Phil . Gies, Neuwied.

Makulatur
zu haben in der
Kreisblattdruckere i



Ein Mefferwälder Kind
von der Secker Viehweide

entlaufen.
Nachricht erbittet
Weyand Stinner,

Keck._
Suche für Ende diesen MtS.

2 kräftige

Dienflmiidchen
in eine Wirtschaft ohne Feld¬
arbeit. Lohn 25- 28 Mark.

Näheres bei 5664
Ludwig Tröstet,

Staffel v. Himburg.

Lehrling
für ein Gemifcht-Wareuge-
fchäft in einer Stadt im Dill-
kreise sofort gesucht. 5689

Offerten unter B. 500 an die
Expedition dieser Ztg.

B»»en- M̂Versteiger««g.Dienstag, ktt 19. SWftt^ 8̂ '
Wittags 13 Nffr

wird auf der Bürgermeisterei hier ein Gemeindebulle öffentlich meist¬
bietend versteigert.

d.. is. m  Bürgcrmcifter.
5687 _ _ _ Schmidt. _

Schone Aussicht (W . Jung ) Westerburg.

Militär -Konzert
ausgeführt von der Kapelle des Feld -Artillerie -Regiments6 No . 27 Oramen.
Am Sonntag , den 17 Mai , von nachm 4 Fhr an

Konzert mit anschliessend em l illl Z.
JJp Abends Ball . -WA "551

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlich ein
Wilhelm Jung.

HT Eintrittspreis pro Person 30 Pfg.

Bhf. Ingelbaeh(Kroppach)
a . Westerwaldbahn

Telef . No. 8. Amt Altenkirchen
Feinste Weizen- und Reggen-
Hehle. Ia. reines Gersten-,
Mais-, Lein-, Boll-Mebl, Cocos-,
Sesam-, Erdnuß-n. Rübkuchen,
feine Roggen- n. Weizenkleie,
beste Weizenschaale, Futter-

hafer, Gerste, Mais,
Roch- nnd Viehsalz,

Häcksel, Torf, Melasse, Kar-
MeWoeken, Fiddichower

Znckerilocken ecetra.
Spratt’s Geflügel- nnd Kücken-
fntter sowie Hundekuchen.

Ferner:
Thomasschlackenmehl, Kali¬
salz, Kainit, Knochenmehl,

niak, Peru-Guano-Füll¬
hornmarke ecetra.

SINGER* 123
Nähmaschinenl
kaufe man nur in unseren Läden
welche sämtlich an diesem Schild

erkennbar sind.

Man lasse sich nicht durch An¬
kündigungen täuschen , welche den
Zwek verfolgen , unter Anspielung
auf den NamenSinger gebrauchte
Maschinen oder solche veralteten
Systems an den Mann zu bringen
denn unsereNiihniaschinen wer¬
den nicht an Wiederverkäufen
abgegeben, sondern direkt von
uns an das Publikum verkauft.

SINGE ® Co.
Nähmaschinen Act. Ges.
Limburg, Kornmarkt 2.

Dentist llisano
Ulmbnrg

Bahnhofstr. 8 Eilig. Neumarkt
Schmerzloses Zahnziehen

in den meisten Fällen anwendbar.
Spezialität: Entfernung abgebrochener Zahne u. Woraein
Künstlicher Zahnersatz 2 - 3 50 fertig abgeliefert

Goldkronen 20 Kar. Gold 15.— und 20.—■Mk-
Kronen- u. Brückenarbeiten in feinster Ausführung.

Plomben billig und gut - ®-
' Beamte und Lehrervereine Preisermasslgung.

Sprechstundenv. 8 b.12,2b. 6Uhr. Sonntags v. 8 bis 4Uhr_

Mil 1
1Tebhn.Selbstunterrichtabriefe System Karnaok-Hâ rreld. j

ioo Mitarbeiter.  « 122 ^ 2 *iSä ® *|ktä 5°:

Berg - n . Htottenwes ^ o Installateur,.

l ' TÄotÄoe bereitwilligst,
. _ antiTOn tlMDiese Werke setzen tezAe Vor-

henntnUsevoraus u/bvzv/soksn.
■ 1. den Besuch der/echn . Facta-

schulen zu e/sotzen,
2. dem Studieraifden nur durch

Selbstuntferricht eine ab¬
geschlossene technisch©
Öilötssm ' zu vermitteln,

3. in vorhteffl .Weise ohne Berufs - _

stöÄ e. ^ ^ “ « „ Hsclsre . ben UU. bestand
! von 3 Marls « n «n be . lJ

* Bonness & Hachfeld, Potsdam S.O. *

—- -
Der Zweckwird dad. erreicht , dass : 1

1. derVn &errtchtcl .teohmFacn - 1
schulen Xachgeatimt wird,

2. die Bearbeitung d.Unterrichts¬
briefe in so eiHtaoher u gründl . ]
Welse , in so Öachtfassl . Form .
ausgefhhrt ist , ciNiederniaun
den Stolt verstehen muss.

3. die fortgesetst . Wiedsrholg . u.
Selbstprill . d . Wissenvestigen . j

_ ^ _ _ __

Nerdiflgüng.
Für den Neubau des Amts¬

gerichts pp. zu Rennerod(Wester¬
wald) sollen öffentlich vergebe«
werden: ,

„Die Tischlerarbeiten, einschl.
Lieferung der Beschläge" Termin:
Montag, den 25. Mai 1914,

Uormittags 11 Utzr,
Angebote mit entsprechender

Aufschrift versehen und versiegelt,
find post- und bestellgeldfrei an
das Baubüro in Rennerod zu
senden.

Verdingungsunterlagen rönnen,
solange der Vorrat reicht, vom
Baubüro gegen Zahlung von
2,50 M. (bei Einsendung durch
die Post, post- und bestellgeldfrcl)
bezogen werden. 5685

Die Zeichnungen und Unter¬
lagen liegen im Baubüro in
Renuerod zur Einsicht auS.

Zuschlagsfrist4 Wochen

San faio Geld-Lose
ä Mk. 3.3«. Zieh. 26.- 27- Mail
Iä ;50000, ioooo
5 000 Mk. bares Geld.
Königsberger LoseIMk.l!1 Lose 10 Mk. Zieh. 20. Mail
Marienburger Losei Mk.l
11 Lose 10 Mk. Zieh. 20. Juni.)

Hagener Miis-Lose
ä 1 Mk. 11 Lose 10 Mk.

Ziehung am7. Juli.
2681 Gewinnei. Ges.-W. vonl

34000  Mk.
'Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf .) |

versendet Giücks -Kollekte I

Beint,Deecke, Kr« tcli.|
Neue stählerne

tarn ta
mit auswechselbaren Stahl-

zinken.
Gewicht ca . 40 kg.

Preis Alk 28 .-
ab Fabrik.

Ph.Mayfarth&Co.
Frankfurt a . M.

Mehrere Iieinkipper« '"VÄS"
5668

Storch & Schöneberg
Uiederdreffelndorf.

Former und Gießereiarbeiter
Uhl. Carlshütte Staffel a. d. Lahn

Marke„Monopol"
echte„Schwaben"

mit dem Luftschiff,
H S - ob . Haneise-

Sensen
sind seit 1803 die besten

QgT Besonders zäh nnd
H-Panthel, Marienderg, ,
C. Winter Uachs., AlienKtts"
Carl Fischer, Hachrndnrg
Ang. Schuiriher, Kadamar

Rennerod

4



Krilazkn Ua. 39 des Krrisblck
für den Kreis Westerburg.

Politische Rachrichte«.
Deutsches Reich.

Nrtur Gitet Friedrich Kommaudeur der Zietenh «s«reu?
I » Rathenow verlautet mit Bestimmtheit, daß Oberst von Baum¬
hoch unter Beförderung zum Brigadekommandeur von seinem Posten
alS Kommandeur des Zieteu-Husaren-Regimeuts zurucktritt. Pnnz
Eitel Friedrich von Preußen wird an seine Stelle treten. Wer
Wechsel wird sich im Laufe der nächsten Woche vollziehen.

Kerti«. 12, Mai. Der Reichskanzler empfing aus Anlaß
deS tzinschcidenS feiner Gemahlin gestern telegraphische BetleldS-
bezeuguugen aller BuvdeSfürsten. vieler Souveräne und StaatSover-
Häupter fremder Staaten. ^

Berit «, 13. Mai. Heute mittag um 12 Uhr fand
Reichskanzler Palais in der Wilhelmsstraße eine Trauerfeier für
die verstorbene Gattin deS Reichskanzlers statt. Ja dem rn der
eisten Etage befindlichen Kongreßfaal war die Leiche unter einer
Fülle von Blumen und Kranzspenden aufbewahrt. Kurz vor 12
Uhr erschien die Kaiserin und bald darauf auch das Kronprinzeupaar
im ReichSkanzler.PalaiS. Als Vertreter deS Kaiser« war Pnnz
Eitel Friedrich entsandt worden. DaS diplomatischêKorps. »te
Präsidenten der Parlamente, die Reichs- und Staatsämter batten
Vertreter entsandt, zu denen sich zahlreiche Privatpersonen gesellten
die in den gastlichen Räumen der Verstorbenen ihr öfteres begegnet
waren. Die Trauerfeier wurde mit einem Gesang deS Domchores
eingeleitet. Dann hielt Generalsupcrintendent Geh. Kousistorralrat
Dr. Lahusen von der Dreifaltigkeitskirche die Trauerrede.

Srrli », 12. Mai. Bei der zweiten Beratung deS Mats
deS Auswärtigen Amtes im Reichstag wird der Reichskanzler(wie
von unS schon angeküudigt) von Staatssekcretärb. Jagow und
von Staatssekretär Dr. Delbrück, seinen ständigen Stellvertretern,
sich vertreten lassen. Der Reichskanzler wäre bereit gewesen, am
SamStag selbst im Reichstag zu erscheinen, man hat ihm aber, da
er seelisch ganz gebrochen ist, davon abgcraten.

Kerttn , 12. Mai. Der bekannte große Kanzelredner aus
dem DominikanerordenP. Bonaventura ist heute morgen7 Uhr
nach schwerem Leiden in Berlin gestorbeu. Die Beerdigung findet
am Freitag nachmittag5 Uhr statt.

Ketch»tag »schl«tz. In RegierungSkrelsenwird angenommen,
daß der Reichstag am 20. Mai seine Ferien beginnen wird. Auf
eine Vertagung nach Pfingsten dürste verzichtet werden Die Frage
Schluß oder Vertagung wurde ursprünglich vom Schicksal der
BesslduugSvorlage abhängig gemacht.

Straßbur - , 13. Mai. Der kaiserliche Statthalter Dr.
v. Dallwitz und Staatssekretär Graf von Rödern sind heute vor¬
mittag 10 Uhr 30 Min. von Metz kommend hier wieder einge-
troffen. Der Statthalter begibt sich heute abend7 Uhr über Berlin
nach Hoheufinow, um an der Beisetzung der Gemahlin deS RerchS-
kauzlerS teilzunehmen. ^

Keine Mettererhebuus der sachstfche« Wertr «»vach»-
stener. Rach längerer Debatte lehnte gestern die Zweite sächsische
Kammer den Gesetzentwurf, bet. die Weitererhebung der Wertzuwachs-
steuer, ab. _

Ausland.
Gmuude «. 13. Mai. In den kommenden Wochen sollen

Besuche der Braunschweiger, Mecklenburgischen und Badener Fürstlich-
keiteu bei dem Herzog und der Herzogin von Cumberland erwartet

^ ^ Lond- U, 13. Mai. Ministerpräsident Asquith hat sich im
Namen der Regierung im Unterhaus- bereit erklärt, eine Zusatzbill
zu der Homerulebill einzubringen. John Redmond, der Führer der
irischen Nationalisten, erklärte er sympathisiere aufrichtig mit ASquithS
Hoffnungen auf eine friedliche Beilegung.

Aldershot , 12, Mai. Heute abend stießen zwei Militär-
zweidecker io müßiger Höhe zusammen, wobei beide zertrümmert wurde«.
Der Kapitän Andersohn und sein Mechaniker, die sich in dem einen
Flugzeug befanden, wurden getötet, Leutnant Wilson, der daß an¬
dere Flugzeug steuerte, wurde schwer verletzt. ,

Konstantiuopct. 13. Mai. Der Marinemunster Diemal-Pa¬
scha hat au alle Hafenpräfekten des Reiches ein Rundschreiben gerichtet,
in dem er auf die ruhmreiche Ueberlieferung der türkischen Flotte,
die einst dar ganze Mittelmecr beherrschte, hinweist und die Präfekten
auffordcrt, ihre Bemühuugen aufzuwenden, um die türkische Bevölke¬
rung zu ermutigen, sich an anderen Nationen ein Beispiel zu nehmen
und die Besatzung für die Flotte bcreizustellen, deren Schaffung die
Regierung programmäßig begonnen habe, um die Fehler der jüngsten
Vergangenheit wieder gut zu machen.

N-m N- rk . 13. Mai. Der bekannte amerikanische Arzt Dr.
Harry Plets wird bei der heutigen Eröffnung der amerikanisch-medizi-

nischcn Konferenz eine Erklärung dahin abgebcu, daß cS ihm gelun¬
gen sei, ein unfehlbares Mittel zur Vernichtung der Typhusbazille» zu

13. Mai. DaS Dekret Huertas, nach de« jeder Han-
delsverkehr mit den Bereinigten Staaten aufhört, ist heute aufge-
hoben wo rden._ __ _ _ _

«ü » dem Kreise Westerburg.
Westerburg , den 15. Mai 1914.

Turuerisches. Die diesjährige Gauturnfahrt des Lahn-Dill-
Turn-GaueS findctam HimmelfshrtStage,den21. Mai statt. Die Turn¬
fahrt geht nach Steedena. d. L. zur Besichtigung der dortigen
Kalkhöhlen und der auS denselben stammenden sehr interessanten
AltertumSfunde, die im LandeSmufeum in Wiesbaden aufbewahrt
werden und am Tage der Turnfahrt nach Steeden zur Besichtlsuag
überführt werden sollen. In Steeden wird ei« Vortrag über die
Funde in den Höhlen gehalten werden. Nach dem Vortrag geht
die Turnfahrt weiter nach Limburg, von wo auS die Rückfahrt der
einzelnen Vereine erfolgt. Da die Turner und Turnerinnen Wind
und Wetter nicht scheuen, wird auch die herrschende Mmkuhlc sie
nicht abhalten recht zahlreich an der Gauturnfahrt sich zu be¬
teiligen. Hoffen wollen wir aber doch, daß der Himmel den
Turnfahrern recht schönes Wetter zu ihrer fröhlichen Wanderfahrt
bescheert. — Am Sonntag, den 24. Mai d. IS . findet in Nieder¬
ahr daS diesjährige Bezirksturnfest deS WesterwaldbezirkS deS
Nhein-Mosel-TurngaueS. mittags um 1 Uhr beginnend, statt. Nach
dem Festzug zum Festplatz und der Begrüßungsrede daselbst folge«
die allgemeinen Stabübungen, daS volkstümliche Wetturne« be¬
stehend in 100 Meter Lauf. Stabhochsprung. Steinstoßen und
Stabübung und die Wettspiele mit AuSkämpfung der Bezirks-
Meisterschaft im Faustball. Inzwischen finden Konzert. Tanz und
Volksbelustigungen statt. Die Pceisverteilung an die Sieger findet
um 7 Uhr statt. Abends ist Ball auf dem Festplatze. Am Man-
tag, den 25. Mai ist von 9 Uhr ab Frühschoppen im Vereins-
lokale. Staffcttenlauf zum Fcstplatz, Festzug zum Festplatz(um 3
Uhr Nachmittags) Wettspiele im Verein und Tauzvergungcn.

Turne « und Iugeudpflege . Eine Bitte an die Elter«,
Lehrherrn und Arbeitgebern richtet der Ausschuß der deutsche»Tur-

' nerschaft auS Anlaß der Schulentlassung in einem besonderen Aufruf,
I dem wir folgendes entnehmen: Wieder naht die Zeit, in der Tan-

sende von jungen Leuten die Schule verlassen, um die Lehrjahre
' für den Lebensberuf zu beginnen. Zur Erweiteruug der im Beruf

notwendigen Kenntnisse erhalten sie in Fortbildungs- und Fachschu¬
len Untericht. Wie steht es aber mit der gesunden Entwicklung
des Körpers? Bei vielen Berufes wird der Körpr nur einseitig
beansprucht und die Arbeit in Räumen verrichtet, in denen Licht
und Luft viel zu wünschen übrig lassen. Es ist deshalb dringend
notwendig, daß diese jungen Menschen in ihrer freien Zeit eine
Beschäftignng erhalten, welche die durch die Berufsarbeit vernach¬
lässigten Körperteile in erhöhtem Maße in Anspruch nimmt und
ausbildet. Der oft von de» Eltera gehörte Einwand. der Junge
wäre schon von der Arbeit müde genug und hielte« eitere Anstren¬
gungen in Turn- oder Spielstnnden nicht auS, zeugt von einer
falschen Aufsaffung. Im Ge,enteil, frisch und dadnrch leistungs¬
fähiger erwacht der Turner am Morgen nach einer fleißig ausge-
nützteu Turnstunde deS vorhergehenden TageS. Wo solle« die jungen
Knaben und Mädchen turnen? In den Vereinen der deutsche»
Turnerschaft, mit ihren über 1300000 Angehörigen, turnte« am
1. Januar 1913 außer 90 548 Knaben und 33 229 Mädchen nahezu
200000 Jünglinge im Alter von 14—17 Jahren! In diese«
Vereinen werden die Knaben und Mädchen mit Altersgenoffe« in
den altbewährten Uebungen deS Leibes unterwiesen, hier spielen sie
fröhlich, hier erweitern sie durch Wanderungen unter geeigneter
Führung ihre Natur- und Heimalkenntnisse, sodaß die Vereise der
Deutschen Turnerschaft besonders empfehlend hinweist. Die heutige
Jugend wächst anders auf, wie früher. Genußsucht und Verlockung
drohen überall. Mehr alS je braucht aber die jetzige Zeit und
wird die kommende Zeit Männer brauchen, die stark sind für de«
wirtschaftlichen Kampf; Männer, die fähig und bereit sind, nötigen¬
falls das Vaterland, den heimischen Herd zu verteidigen. Sorge
jeder dafür, daß die ihm anvertraute Jugend sich durch LeibeSubun-
gen gesund erhält und gebe ihr die nötige Zeit dazu. Den Nutzen
davon hat die Allgemeinheit, das deutsche Vaterland und vor allem
die Jugend selbst! In jedem Orte bestehen Vereine der deutschen
Turnerschaft, in denen gegen Zahlung eines geringen MonatSbei-
träges die jungen Leute unter geeigneter Leitung der Segnungen
des Turnens, Spiel«, WandernS und Sports teilhaftig werden.

Steuographische«. Ja Weilburga. L. fand am versa«-
genen Sonntag die 6.Bezirkshauptversammluns des Stenographen«
Bezirks Unterlahu mit Westerwald im Mittelwestdeutschen Steno-



graphenbunde Stolze-Schrey statt. Das mit der Tagung verbun¬
dene Wettschreiben legte wieder einmal Zeugnis ab von der Lei-
stungsfähigkeit des Einigungssystems. Ueber 160 Personen batten
sich zum friedlichen Kampfe eingefunden, eine Zahl die im Bezirk
noch nicht erreicht worden war, wovon mehr als 140 Personen mit
Preisen bedacht werden konnten. Von Mitgliedern des hiesigen
SteuographenvereinS Stolze-Schrey errangen Herr Karl Krempel in
der Abteilung 160 Silben auf die Minute einen I. und einen Ehren¬
preis. die Herren Willy Schuster und Heinrich Kreckel sowie Fräu¬
lein Minna Wengenroth, Minna Küchler und Mariechen Dietz in
der Abteilung 120 Silben auf die Minute je einen I. und einen
Ehrenpreis, Herr Karl Heinze in der Abteilung 100 Silben auf
die Minute einen I . und einen Ehrenpreis. Herr Karl Sauereßig
in der Abteilung 80 Silben auf die Minute einen I . und einen
Ehrenpreis und die Herren Georg Schmidt und Karl Güth in Wald-
Mühlen in der Abteilung 60 Silben je einen l. Preis . Als Ort
der nächsten Jahreshauptversammlung wurde Diez und für die ge¬
schäftliche Herbstversammlung Erbach gewählt.

Die Handelskammer in Limburg hielt am Dienstag
eine Vollversammlung ab. Es wurde bekanntgegeben, daß die Eisen-
bahndirektio» Frankfurt nach Abschluß der Erhebungen die Mittel zur
Verbefferung der Bshnhofsverhältffein Siershahn  zum Etat für
1915 augemeldet hat und bezüglich des Bahnhofs Montabaur die
Instandsetzung der Ladcstraße in Aussicht stellte. Um die Störungen
deS Derladegefchäfts zu beseitigen, sei die Gleiswage aus Gleis 7
entfernt worden. In dem Sommerfachrplan  sind verschiedene
Wünsche der Kammer berücksichtigt worden. So ist eine bedeutende
Verbesserung der Verbindung mit Köln dadurch eingetreten, daß durch
Späterlegung des v -Zugs 123, der um 9'° in Köln abgebende
Eilzug in Niederlahnstein den Anschluß an den Berliner v -Zug
123 noch erreicht. Ferner ist in Niederlahnstein der Anschluß von
v -Zug 47 an Niederlahnstein5®an v -Zug 57, ab Niederlahnstein
5" , an Köln-Deutz6" hergestellt worden und ebenso in Coblenz
der Anschluß von v -Zug 268, ab Köln 231, an Coblenz43 an den
Eilzug 121, ab Coblenz43, an Limburg 515 und endlich ist das
schon seit Jahren von der Kammer beantragte Miltag.Eilzugpaar
Limburg-Frankfurt zur Einführung gekommen. Dagegen sind leider
im Lokalverkehr manche Wünsche unerfüllt geblieben, ja sogar Ver¬
schlechterungen eingetreten. So ist dem v -Zug 123 trotz mehrma¬
liger Eingaben der Aufenthalt in Diez  genommen worden. Der
Triebwagen 4926 Weilburg-Limburg, Weilburg ab 8" abends ist
trotz des sofortigen Protestes der Kammer bei Erscheinen des I.
Fahrplanentwurfs im Sommerfahrplau fortgefallen, und es besteht
jetzt Werktags von 62 abends bis 10 28  keine Personenzugverbindung
von Weilburg nach Limburg. waS als einsehr großer Mißstand anzu¬
sehen ist. Ebenso wurde sehr bedauert, daß die Anschlüsse von der
mittleren Lahn von und nach der Strecke Albshausen-Grävenwies-
bach sehr schlecht sind und der Fahrplan der Strecke Weilburg-Weil-
Münster keine Verbesserungen, sondern eher das Gegenteil erfahren hat.
Die Kammer wird wegen dieser Wünsche nochmals an die Eisen-
bahnverwaltnng herautreten. Sie sprach sich ferner für eine an¬
dere Festsetzung der für den Schiffahrtsverkehr giltigen Hochwasser¬
marken aus dem Rhein aus und wird der Kgl. Regierung als Grenze
zwischen Klein- und Großhandel mit Branntwein in Gebinden eine
Menge von 2 l und in Flaschen eine solche von V2 l Vorschlägen.
Endlich beschloß die Versammlung für das Rechnungsjahr 1914/15
wieder 10°/o der Gewerbesteuer zu erheben. Ein ausführlicher Be¬
richt folgt.

Die Eisheiligen machen ihrem Mauren alte Ehre.
Die Temperatur ist in den letzten Tagen stark gesunken. Hie und
da hatte man sogar in den letzten Togen vormittags wieder ein¬
mal geheizt. In den Bergen hoben sich die Eisheiligen noch deut¬
licher bemerkbar gemacht. Vom hohen Schwär,wald wird unterm
11. Mai gemeldet, daß die Berge bis weit in die Tiefe herab mit
Schnee bedeckt sind und noch immer weiterschneie. — Aus den
Vogesen kommt die Nachricht, daß gestern in den höheren Lagen,
besonders auf dem Elsässer Belchen, bei 0 Grad ebenfalls Schnee-
fall eingetreten ist. Und bas alles im „wunderschönen Monat Mai "

Aus Nah und Fern.
Wiesbaden , 14. Mai. Der Kaiser, der gestern im Laufe

deS Tages im Schlosse weilte, machte nachmittags um 5 Uhr einen
AutowobilauSflug in der Richtung nach der „Platte ". Die Rück¬
kehr erfolgte nach 6 Uhr. Kurz vor V-8 Uhr fuhren die kaiserlichen
Automobile in das Königliche Theater, wo die erste Vorstellung
stattfand. Zur Aufführung kamen „Die Journalisten" von Gustav
Freytag.

Frankfurt a. M , 13. Mai. Gestern abend gegen Val2
Ußr ist in der Mälzerei der Frankfurter Bürgerbrauerei Feuer
auSgebrocheu. Zwei Wehren sind mit der Löschung beschäftigt.
Gegen V21 Uhr konnte der Brand auf seinen Herd beschränkt werden.

Kosthrim . 12. Mai. Ein rabiater Schiffer. Gestern Nach¬
mittag fuhr das Sch'ff „Käthe" von Mainz nach Frankfurt. Ge»
lenkt wurde es von dem Steuermann Lorenz Wagner. Dieser
geriet während der Fahrt mit dem Schiffer Selbst in einen der¬
maßen heftige» Streit , daß der Schiffer oberhalb Kostheims den
Steuermann ans Land warf und allein weiterfuhr. Ein anderes

Schiff fuhr darauf im Aufträge deS Schleusenmeisters hinterher,
z um die steuermannslose„Käthe" an der Welterfahrt zu verhindern,
j Marburg , 14. Mai. Ein tragisches Geschick ist über die
f Familie eines hiesigen Eisenbahnbeamteub-reingcbrochen. Vor ei>
| nigen Wochen gab dessen Gattin drei Mädchen das Lebe» undjetzi

hat sie selbst ihr Leben ausgehaucht. Den Drillingen soll es ver¬
hältnismäßig gut gehen.

Kassel, Ein schweres Eisenbahnunglück hat sich auf der nocb
im Bau befindlichen Strecke Corbach-Brilon zugetraqcu. Zwischen
den Stationen Wildungen und Brilon stürzte ein ArbeitSzug deS
Unternehmers Marx vom Eisenbahndamm herab, wobei der Lokomo
tivführer getötet und mehrere andere Personen schwer verletzt wurden
— Der achtzehnjährige Sohn des Schneidermeisters Urff Hierselbst,
deffen Entführung in die französische Fremdenlegion im vergangenen
Jahre allgemein Aufsehen erregte, ist durch die Vermittelung des
Auswärtigen Amtes wegen Minderjährigkeit aus der Legion ent¬
lassen worden und bereits hierher zurückgekehrt.

Köln , 12. Mai. In einer hiesigen Fabrik erlitt ein 36-
lähriger Heizer durch ausströmenden Dampf so schwere Brandwunden,
daß er bald darauf starb.

Hamm Westfaleu, 12. Mai. In der Kolonie der Zeche
„Sachsen" schlug der Blitz in eine Zementbude, in der drei Ar¬
beiter beschäftigt waren. Von diesen wurde der eine, ein Oester-
reicher, getötet, der zweite wurde schwer und der dritte leichterverletzt.

Speyer , 13. Mai. Gestern abend hat der 23 Jahre alte
Fabrikarbeiter Jakob Diebl im Verlaufe von Streitigkeiten seine«
Schwiegervater, den 57 Jahre alten Maurer Valentin Wolf ein
dem Trünke ergebener Mann, in dessen Wohnung erschössen.
Darauf versuchte der Mörder sich selbst zu erschießen und verletzte
sich schwer. w

Berlin . 12- Mai. Wie eine Gerichtskorrespandenz meldet,
wird gegen den in Köslin in Haft befindlichen Schwindelbürger-
meister Thoimann auch Anklage wegen wissentlichen Meineids er¬
hoben worden, da sich in dem Ermitlclungsverfahren herausgestellt
hat, daß er in mehreren Prozessen als Zeuge ausgetreten ist, bei
der Angabe seiner Personalien als „Dr. Alexander" bezeichnet und
diese Angabe mit seinem Eide bekräftigt hat. Gegen Thormann
wird wahrscheinlichAnklage wegen elf verschiedener Vergehen und
Verbrechen erhoben weiden. Er ist jetzt völlig niedergebrochen,
nachdem er erfahren hat, daß seine Frau gegen ihn die Klage auf
Nichtigkeitserklärung der Ehe erhoben hat. « m Samstag beaan»
er in seiner Zelle zu toben und zu schreien.

Alt -Döker« Mark, 13. Mai. Ein Raub der Flammen ist
das aus dem 13. Jahrhundert stammende Gotteshaus geworden
Die Kirche enthielt einen̂ ganz aus dunkelrotem Granit hergestelltro
Altar, -der bis auf den Sockel zusammengestürzt ist. Der Dachstuhl
brach mit dem Glockenturm ein. Die aus der Nachbarschaft einae-
troffenen Feuerwehren waren machtlos.

Die Breslauer Disch- f- mahl . Der „Schlesischen Volks-
zeitung wird ans Berlin gemeldet, daß da? Breslauer Domkapitel
die Königliche Staaisregierung von seinem Beschluß benachrichtigt
hat, die Bischofswahl in Breslau am Mittwoch, den 27. Mai,
vorzunehmen. Als Königlicher Kommissar für die Wahl ist Ober¬
präsident Dr. v. Günther bestimmt.

Zur Bekämpfung der Wühlmäuse.
Dem Vernehmen nach treten in diesem Jahre die Wühlmäuse

wieder in großer Zahl auf und richten in Obstbaumplantagen und
Garteuanlagen großen Schaden an, indem sie durch ihre Nagearbeit

i Sträucher und andere Pflauzen zum Kümmern und
und Absterben bringen. Wir machen daher darauf aufmerksam, daß
sich nach unseren langjährigen Erfahrungen zur Vertilgung der Wühl¬
mäuse (MollmauS, Ackermaus und Waldwühlmaus) die Ratinkulturen
besonders gut bewährt haben. Diese Kulturen werden für die Pro¬
vinz Sachsen, Anhalt und Thüringen i» unserem Bakteriologische»

? aae a‘ ®-' Fmimfelder Straße 68, hergestellt und
auf Wirksamkeit geprüft, zum Preise von 2,50 und 1 50 M pro
Flasche sowie,n Literkrügen zu 12 M. nebst genauer Gebrauchsan¬
weisung abgegeben. Außerhalb des Kammerbezirks erfolgt der Ver-
sand durch dieAktiengesellschaft Bakteriologisches Laboratorium. Natii,"
in Berlin W. 35. Schöneberger Ufer 32.

Achte« Sie bitte
auf den der heutigen Nummer beiliegenden Prospekt der Firma

Anguss Stukeudrok . Giukech.
deS größten Fahrrad-VersandhauseS Deutschlands. Fordern Sie
die illustrierte Preisliste , dieselbe enthält eine große Answabl «»
Fahrrädern , Nahmaschine « . Pneumatiks . Fahrradzubehör
Automaterial, Sportartikeln aller Art. Leder-.Kurz und Stahlwarew
SÄ »!? 0«? *1“ für  ^ auS unb Meife' Aschen und elektrisches
fttlkeln , Uhren. Gold- und Silberwaren, Photoartikeln, Musikwaren,
speziell Sprechmaschiueu und Schallplatte», Waffen und Munition-e-plelwaren usw.

Preise sind vorteilhaft gestellt und für prompte rüder-
lässige Bedienung bürgt der Weltruf deS Hauses. '
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